
 

 

  

Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport | Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

Genehmigung der 25. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde 
Großhansdorf 
 

Die von der Gemeindevertretung der Gemeinde Großhansdorf am 19. Februar 2024 
abschließend beschlossene 25. Änderung des Flächennutzungsplanes (bestehend aus 
der Planzeichnung) genehmige ich nach § 6 des Baugesetzbuches (BauGB) mit 
folgendem Hinweis: 
 

 Ich bitte, Begründung und Planzeichnung mit Daten des abschließenden 
Beschlusses zu versehen und die Verfahrensvermerke auf der Planzeichnung zu 
aktualisieren. 
 

Die vorgelegten Unterlagen gebe ich in den nächsten Tagen gesondert zurück. 
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Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: 22.02.2024  

Eingang 22.02.2024 
Mein Zeichen: IV 527 – 512.111-62.023 (25. Ä.) 

Meine Nachricht vom: / 

Ilka Fedder-Schütz 
Ilka.Fedder-Schuetz@im.landsh.de 

Telefon: 0431 988-3312  
Telefax: 0431 988 614-3312  

 

 

 

 

 

28. Februar 2024 

 
Per E-Mail 
Gemeinde Großhansdorf 
Der Bürgermeister 
Leitung Bau- und Umweltamt 
Barkholt 64 
22927 Großhansdorf 
 
 
 
 
nachrichtlich per Mail 
Landrat des Kreises  
Stormarn 
Fachdienst Planung und Verkehr 
23843 Bad Oldesloe 
 
 
nachrichtlich per Mail 
Landesplanungsbehörde 
IV 6210 
im Hause 
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Die Erteilung der Genehmigung ist nach § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. 
In der Bekanntmachung ist der räumliche Geltungsbereich zu umschreiben.  
 
Vor Bereitstellung zur Einsichtnahme ist dem Bauleitplan eine „Zusammenfassende 
Erklärung (§ 6a Abs. 1 BauGB) über die Art und Weise der Berücksichtigung der 
Umweltbelange, der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und der 
geprüften anderweitigen Planungsmöglichkeiten beizufügen. 
 
Nach erfolgter Bekanntmachung bitte ich um die Übersendung der nachfolgend genannten 
Unterlagen in digitaler Fassung an die Adresse bauleitplanung@im.landsh.de: 
 

 den ausgefertigten Bauleitplan und Begründung, 
 die Bekanntmachung der Genehmigung, 
 eine zusammenfassende Erklärung gemäß § 6a BauGB. 

 
 
 
Der Landrat des Kreises Stormarn ist in der Weise über den ausgefertigten Bauleitplan zu 
informieren, wie es dort erforderlich ist. 
 
 
 
 
gez. Ilka Fedder-Schütz 
 
 
 


